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Info 04.05 Auszüge aus dem Strafgesetzbuch 
 
§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen 
 
(1) Wer Propagandamittel 

1. einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer 
Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie 
Ersatzorganisation einer solchen Partei ist, 

2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer 
solchen verbotenen Vereinigung ist, 

3. […] 
4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer 

ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, 
im Inland verbreitet oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, 
einführt oder ausführt oder in Datenspeichern öffentlich zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche Schriften (§ 11 Abs. 3), deren 
Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der 
Völkerverständigung gerichtet ist. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, 
der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. 
[…] 
 
Aus: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetze und Verordnungen. 
Strafgesetzbuch: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html) 
 
 
§ 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien 
oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm 
verbreiteten Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet oder 

2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Verbreitung oder 
Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1 bezeichneten Art und Weise 
herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt. 

 
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, 
Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen 
zum Verwechseln ähnlich sind. 
 
(3) § 86 Abs. 3 […] gilt entsprechend. 
 
Aus: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetze und Verordnungen. 
Strafgesetzbuch: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html 
 
 
§ 130 Volksverhetzung 
 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 

1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte 

http://www.bpb.de/grafstat
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html


Arbeitsmaterial 
www.bpb.de/grafstat 
 
 

Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner 
Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum 
Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder 

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile 
der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer 
vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig 
verächtlich macht oder verleumdet, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der 
Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer 
vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- 
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch 
angreifen, dass sie beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

a) verbreitet, 
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht 

oder 
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen 

oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im 
Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche 
Verwendung zu ermöglichen, oder 

2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder 
Teledienste verbreitet. 

 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. 
 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder 
in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden 
Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, 
verherrlicht oder rechtfertigt. 
 
[…] 
 
Aus: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetze und Verordnungen. 
Strafgesetzbuch: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__130.html 
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